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121/24 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – für die In-
standsetzung der Wasserkraftanlage Füchtelner Mühle 
in Olfen

Die Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung rege-
nerativer Energien mbH (GFC) beantragt die Erneuerung 
der wasserrechtlichen Erlaubnis zum Betrieb der Wasser-
kraftanlage Füchtelner Mühle in Olfen (Kökelsumer Str. 57 in 
Olfen). Hierzu wird der Stever oberhalb einer bestehenden 
Stauanlage Wasser in einer Menge von bis zu 5 m³/s ent-

nommen und durch zwei Turbinen geleitet, um anschließend 
wieder der Stever zugeführt zu werden. Gleichzeitig sind 
auch der Umbau der Rechenanlage von einem Vertikal- in 
einen Horizontalrechen sowie Reparatur- und Modernisie-
rungsarbeiten geplant.

Für dieses Vorhaben ist eine wasserrechtliche Erlaubnis 
nach §§ 8, 9 und 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erfor-
derlich. Nach Anlage 1 Ziffer 13.14 UVPG ist bei Errichtung 
und Betrieb einer Wasserkraftanlage eine allgemeine Vor-
prüfung des Einzelfalls durchzuführen. Die Behörde hat 
daher im Rahmen einer überschlägigen Prüfung und unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 3 aufgeführten Kriterien 
zu prüfen, ob eine UVP-Prüfung erforderlich ist.
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Im Rahmen der entsprechenden Prüfung wurde festgestellt, 
dass in diesem Fall eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist, da mit erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen nicht zu rechnen ist.

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 5 
Abs. 3 UVPG).

Coesfeld, 08.08.2024

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Im Auftrag
gez. Hemsing

122/24 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an Herrn Sebastian Hoca

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 16.07.2024, Ak-
tenzeichen 36 SA COE-QA450, ist zuzustellen an Herrn Se-
bastian Hoca, zuletzt wohnhaft in Bahnhofstraße 30, 48301 
Nottuln.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 31.07.2024 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

59348 Lüdinghausen 
Straßenverkehrsamt 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Bräker 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Lüdinghausen, den 31.07.2024 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Bräker

123/24 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Herrn	Lahoucine	Toubouhou

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 08.08.2024, Ak-
tenzeichen 133 60 50/95425, ist zuzustellen an Herrn La-
houcine Toubouhou, zuletzt wohnhaft in Holthauser Straße 2 
in 48727 Billerbeck.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 08.08.2024 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48653 Coesfeld 
Schützenwall 18 
Abteilung 32-Sicherheit und Ordnung 
Frau Döking 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Coesfeld, den 08.08.2024 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 32-Sicherheit und Ordnung 
Im Auftrag 
gez. Döking 

124/24 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gemäß § 21a der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(9. BImSchV) in Verbindung mit § 10 Abs. 8 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
-	Windenergieanlage	WEA	6	„BWP	Letter	Görd	(Steens)“	
am	Standort	Coesfeld-Lette	-

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat der BWP Letter Görd GmbH & Co. KG, 
Nikolaus-Groß-Str. 112, 48653 Coesfeld (ursprüngliche 
Antragstellerin: Steens Windkraft GmbH & Co. KG, Letter 
Bruch 4, 48653 Coesfeld), mit Datum vom 18.07.2024 eine 
Genehmigung mit folgendem verfügenden Teil erteilt: 
„Hiermit wird Ihnen auf Ihren Antrag vom 29.09.2016 die Ge-
nehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von einer von 
Ihnen beantragten genehmigungspflichtigen Anlage zur Nut-
zung von Windenergie am Standort 48653 Coesfeld erteilt. 
Die Genehmigung erstreckt sich auf die Errichtung und den 
Betrieb der Anlage am Standort Coesfeld, Gemarkung Lette, 
Flur 35, Flurstück 96 (WEA 6).“

Eingeschlossene Entscheidung:
- Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung Nord-

rhein-Westfalen.

Der Genehmigungsbescheid ist unter Nebenbestimmungen 
zum Baurecht/Brandschutz, zum Immissionsschutz, Gewäs-
ser- und Grundwasserschutzes, Natur-, Arten- und Land-
schaftsschutz, Arbeitsschutz, zum Abfallentsorgungsrecht 
und Bodenschutz, zur Flugsicherung und zur Bahnaufsicht 
ergangen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe beim Oberverwaltungsgericht Münster, Aegidii-
kirchplatz 5, 48143 Münster, Klage erhoben werden. 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des 
Rechtsbehelfs gegen diesen Bescheid nach § 80 Absatz 5 
Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids gestellt und 
begründet werden. 
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Der Genehmigungsbescheid vom 18.07.2024 kann in der 
Zeit vom 16.08.2024 bis einschließlich 29.08.2024 unter 
der Adresse https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/
umwelt-natur/bekanntmachungen.html sowie im länderüber-
greifenden UVP-Portal unter https://www.uvp-verbund.de 
eingesehen werden.

Sofern Sie keine Möglichkeit zur digitalen Einsichtnahme 
haben, können Sie darüber hinaus nach Terminabsprache 
den Genehmigungsbescheid und die Begründung im vor-
genannten Zeitraum bei der Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 
70-Umwelt, Raum 218, Friedich-Ebert-Str. 7, 48653 Coes-
feld, einsehen. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch ge-
genüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, 
als zugestellt. 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, können den 
Bescheid bis zum Ablauf der Klagefrist beim Kreis Coesfeld, 
Abt. 70-Umwelt, schriftlich oder elektronisch anfordern.

Coesfeld, den 13.08.2024

Kreis Coesfeld 
Der Landrat
70.1-2016/1009
Im Auftrag
gez. Frank Geburek

125/24 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gemäß § 21a der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(9. BImSchV) in Verbindung mit § 10 Abs. 8 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
-	 Windenergieanlage	 WEA	 7	 „BWP	 Letter	 Görd“	 am	
Standort	Coesfeld-Lette	-

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat der BWP Letter Görd GmbH & Co. KG, 
Nikolaus-Groß-Straße 112, 48653 Coesfeld, mit Datum vom 
15.07.2024 eine Genehmigung mit folgendem verfügenden 
Teil erteilt: 
„Hiermit wird Ihnen auf Ihren Antrag vom 29.09.2016 die Ge-
nehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von einer von 
Ihnen beantragten genehmigungspflichtigen Anlage zur Nut-
zung von Windenergie am Standort 48653 Coesfeld erteilt. 
Die Genehmigung erstreckt sich auf die Errichtung und den 
Betrieb der Anlage WEA 7 am Standort Coesfeld, Gemar-
kung Lette, Flur 34, Flurstücke 13 und 14.“

Eingeschlossene Entscheidung:
- Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung Nord-

rhein-Westfalen.

Der Genehmigungsbescheid ist unter Nebenbestimmungen 
zum Baurecht/Brandschutz, zum Immissionsschutz, Gewäs-
ser- und Grundwasserschutzes, Natur-, Arten- und Land-
schaftsschutz, Arbeitsschutz, zum Abfallentsorgungsrecht 
und Bodenschutz, zur Flugsicherung und zur Bahnaufsicht 
ergangen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe beim Oberverwaltungsgericht Münster, Aegidii-
kirchplatz 5, 48143 Münster, Klage erhoben werden. 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des 
Rechtsbehelfs gegen diesen Bescheid nach § 80 Absatz 5 
Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids gestellt und 
begründet werden. 

Der Genehmigungsbescheid vom 15.07.2024 kann in der 
Zeit vom 16.08.2024 bis einschließlich 29.08.2024 unter 
der Adresse https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/
umwelt-natur/bekanntmachungen.html sowie im länderüber-
greifenden UVP-Portal unter https://www.uvp-verbund.de 
eingesehen werden.

Sofern Sie keine Möglichkeit zur digitalen Einsichtnahme 
haben, können Sie darüber hinaus nach Terminabsprache 
den Genehmigungsbescheid und die Begründung im vor-
genannten Zeitraum bei der Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 
70-Umwelt, Raum 218, Friedich-Ebert-Str. 7, 48653 Coes-
feld, einsehen. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch ge-
genüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, 
als zugestellt. 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, können den 
Bescheid bis zum Ablauf der Klagefrist beim Kreis Coesfeld, 
Abt. 70-Umwelt, schriftlich oder elektronisch anfordern.

Coesfeld, den 13.08.2024

Kreis Coesfeld 
Der Landrat
70.1-2016/1008
Im Auftrag
gez. Frank Geburek

126/24 – Stadt Dülmen

101. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teil A zum 
Zwecke	der	Flächenrücknahme	in	der	Gemarkung	Haus-
dülmen
hier:	Veröffentlichung	des	Entwurfs

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in 
ihrer Sitzung am 27.06.2024 beschlossen, den Entwurf zur 
Aufstellung des oben bezeichneten Bauleitplans einschließ-
lich seiner Begründung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) im Internet zu veröffentlichen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans ist dem 
mitveröffentlichten Übersichtsplan zu entnehmen.

Der Entwurf des Bauleitplans wird mit seiner Begründung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
in der zurzeit geltenden Fassung in der Zeit vom

22.08.2024 bis einschließlich 22.09.2024

im Internet unter der nachfolgenden Adresse veröffentlicht:

www.duelmen.de/bauleitplanung/beteiligung

Darüber hinaus liegen die Planunterlagen zur Einsicht im 
Verwaltungsgebäude der Stadt Dülmen, Heinrich-Leggewie-
Straße 13, 2. Obergeschoss, Fachbereich Stadtentwicklung, 
wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag  08.00 bis 12.00 Uhr,
Montag bis Mittwoch 14.00 bis 16.00 Uhr und
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr.

Innerhalb der oben genannten Veröffentlichungsfrist können 
Stellungnahmen zum Planentwurf abgegeben werden. Die 
Stellungnahmen sollen elektronisch 

- über die o. g. Internetadresse 
 www.duelmen.de/bauleitplanung/beteiligung oder 
- per E-Mail an stadtentwicklung@duelmen.de

https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/umwelt-natur/bekanntmachungen.html
https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/umwelt-natur/bekanntmachungen.html
https://www.uvp-verbund.de
https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/umwelt-natur/bekanntmachungen.html
https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/umwelt-natur/bekanntmachungen.html
https://www.uvp-verbund.de
www.duelmen.de/bauleitplanung/beteiligung
www.duelmen.de/bauleitplanung/beteiligung


Seite 116 Amtsblatt des Kreises Coesfeld Nr. 19/2024

übermittelt werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen 
auch per Briefpost an Stadt Dülmen, Markt 1, 48249 Dülmen 
abgegeben werden. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den betreffenden Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. 
Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass eine Verei-
nigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfs-
verfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, 
die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können.

Zum Bauleitplan sind folgende Arten umweltbezogener In-
formationen verfügbar: 

- Umweltbericht 

Die umweltbezogenen Informationen enthalten Informatio-
nen zu den Auswirkungen der Planung auf die Schutzgü-
ter Mensch, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, 
Landschaft, Kultur und sonstige Sachgüter einschließlich 
der Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutz-
gütern. 

Die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen nehmen an der Veröffentlichung im Internet 
teil. 

Dülmen, 08.08.2024

Stadt Dülmen - FB 61 -
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Mönter
Stadtbaurat

Geltungsbereiche der 101. Änderung, Teil A des Flächennutzungsplans ´
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127/24 – Sparkasse Westmünsterland

Aufgebote und Kraftloserklärung von Sparurkunden der 
Sparkasse Westmünsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 337177943 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 
 
Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 04.11.2024 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 01.08.2024 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 337369672 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 
 
Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 04.11.2024 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 01.08.2024 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 337502355 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 04.11.2024 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 01.08.2024 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland 
mit der Nr. 370035321 (ggf. ausgestellt unter der Nummer 
30150494, BLZ 401 540 06) geführten Spareinlage bean-
tragt das Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 04.11.2024 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 01.08.2024 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336891304 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 04.11.2024 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 01.08.2024 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 335848834 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 05.11.2024 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 05.08.2024 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 302026075 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 23.07.2024

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


